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Bekanntmachungen des Landratsamtes 
 
 
Übungen der Bundeswehr 
Bekanntmachung vom 14.11.2018, Nr. 31 – 0831 
Die Bundeswehr führt in der Zeit vom  

03. bis 06. Dezember 2018 
im westlichen Landkreis Kelheim Übungen durch. 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von Einrichtungen der übenden Einheiten fern-
zuhalten. Auf die Gefahren, die von liegengebliebenen Sprengmitteln, Fundmunition 
und dgl. ausgehen, wird hingewiesen. Jeder Fund liegen gebliebener militärischer Ge-
genstände (Munition, Sprengmittel usw.) ist der nächsten Polizeidienststelle zu melden. 
Die Gemeinden werden um ortsübliche Bekanntmachung gebeten. 
Zur Abwicklung von Manöverschäden durch die Bundeswehr erteilen die Gemeinden 
sowie das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr, Kompetenzzentrum Baumanagement München, Referat K 3, Dachauer Str. 128, 
80637 München nähere Auskunft. 
 
 
Kelheim, den 14.11.2018 
 
Landratsamt Kelheim 
Sachgebiet 31 
 
Schmid 
Abteilungsleiterin 
 
 
 
 

Bekanntmachungen der Städte, Märkte und Gemeinden 
 
 
 
Satzung zur 1. Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtun-
gen der Stadt Riedenburg vom 22.06.2018 
(Kita-Gebührensatzung) 
Auf Grund der Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Stadt Rieden-
burg folgende Satzung: 

§ 1 
Die Kita-Gebührensatzung der Stadt Riedenburg wird folgendermaßen geändert:  
Der § 5 Gebührenhöhe erhält folgende Fassung: 

(1) Die Monatsgebühr ist entsprechend den Buchungszeiten gestaffelt: 
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Stunden    Regelkindergarten         Waldkindergarten        Kinderkrippe        ab Monat des 3. Geb.tags 
 
3 - 4            nicht möglich         nicht möglich        120,- €              85,- €    
 
4 – 5            70,- €                     82,- €                   135,- €             100,- €  
 
5 – 6            78,- €                     90,- €                   150,- €             115,- €      
 
6 – 7            86,- €                     98,- €                   165,- €             130,- € 
 
7 – 8            94,- €                    106,- €                  180,- €             145,- € 
 
8 – 9          102,- €                nicht möglich        nicht möglich    nicht möglich 
 
 (2) Das Essensgeld beträgt 3,- € pro Tag im Kindergarten, in der Kinderkrippe 2,20 € 
pro Tag. 
 (3) Die Gebühr für den Kita-Bus beträgt 30,- € pro Monat.  

§ 9 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.09.2018 in Kraft. 
 
Riedenburg, 12.11.2018  
 
Stadt Riedenburg 
 
Lösch 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachung der Stadt Abensberg 
Genehmigung und Auslegung des Bebauungsplanes  
„Photovoltaikanlage Schillhof“ 
Der Bauausschuss der Stadt Abensberg hat am 17.September 2018 den Bebauungs- 
und Grünordnungsplan „Photovoltaikanlage Schillhof“ als Satzung beschlossen. Der 
Bebauungs- und Grünordnungsplan bedarf gemäß § 10 Abs. 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 
BauGB keiner Genehmigung, da er aus dem Flächennutzungsplan entwickelt wurde.  
Der Bebauungs- und Grünordnungsplan liegt samt Begründung (mit Umweltbericht) so-
wie der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB ab Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung im Rathaus der Stadt Abensberg, Münchener Str. 14, 93326 
Abensberg, Zimmer Nr. 2.02, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus 
und kann dort eingesehen werden.  
Diese Bekanntmachung sowie der Plan mit Begründung und Umweltbericht können 
auch auf der Homepage der Stadt Abensberg unter www.abensberg.de/Bürgerser-
vice/Bekanntmachungen abgerufen werden. 
Gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch tritt der Bebauungsplan mit der Bekanntmachung in 
Kraft. 
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und Abs. 4 Baugesetzbuch über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche und über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 
Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis Bebauungsplan und Flächennutzungsplan und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bauleitplans 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

 
Abensberg, den 16.11.2018 
STADT ABENSBERG 
  
  Dr. Uwe Brandl 
1.Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Veröffentlichung für die Stadt Abensberg 
 
Amt für ländliche Entwicklung 
Gz. Z 2 - V 7566.3 - 18638 
Flurneuordnung Schwaig II 
Stadt Neustadt a. d. Donau, Landkreis Kelheim 
Gemeinde Münchsmünster, Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm 
Markt Pförring, Landkreis Eichstätt 
Schlussfeststellung 
Das Verfahren Schwaig II wird abgeschlossen (§ 149 Flurbereinigungsgesetz). 
Die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan ist bewirkt. Den Beteiligten stehen 
keine Ansprüche mehr zu, die im Flurbereinigungsverfahren hätten berücksichtigt wer-
den müssen. 
Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft Schwaig II sind abgeschlossen. Die Teilneh-
mergemeinschaft erlischt mit der Zustellung der unanfechtbar gewordenen Schlussfest-
stellung. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach dem ersten Tag der öf-
fentlichen Bekanntmachung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift beim 

Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz 
Falkenberger Straße 4, 95643 Tirschenreuth 

(Postanschrift: Postfach 11 89, 95633 Tirschenreuth) 
einzulegen. Er kann auch per E-Mail mittels eines mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur versehenen Dokuments unter der Adresse 
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poststelle@ale-opf.bayern.de 
eingelegt werden. 
Sollte über den Widerspruch innerhalb einer Frist von sechs Monaten sachlich nicht ent-
schieden werden, so kann Klage beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof in München, Postanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München, erhoben werden. Die Klage kann nur 
bis zum Ablauf von weiteren drei Monaten seit dem Ablauf der oben genannten sechs-
monatigen Frist erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat 
Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sol-
len angegeben werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einle-
gung von Rechtsbehelfen können dem Internetauftritt des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten unter www.stmelf.bayern.de/rechtsbe-
helf entnommen werden. 
- Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München nach 
Maßgabe der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu 
entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 
Hinweis: 
Diese Schlussfeststellung kann innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt dieser 
öffentlichen Bekanntmachung auch auf der Internetseite des Amtes für Ländliche Ent-
wicklung Oberpfalz auf der Seite Projekte in der Oberpfalz unter „Öffentliche Bekannt-
machungen in Flurneuordnungen und Dorferneuerungen“ eingesehen werden. 
(http://www.landentwicklung.bayern.de/oberpfalz/133301/) 
 
Tirschenreuth, 13.11.2018 
 
gez. Thomas Gollwitzer 
Behördenleiter 
 
 
 

Veröffentlichungen der Zweckverbände 
 
Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung 
des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung im Raume Kelheim 
(Entwässerungssatzung – EWS) 
vom 01.01.2019 
Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 3 der Gemeindeord-
nung (GO) sowie Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) er-
lässt der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Raume Kelheim folgende Sat-
zung: 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

(1) Der Zweckverband betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Abwasserbeseitigung 
(Entwässerungseinrichtung) mit zwei technisch selbstständigen Anlagen im Ver-
bandsgebiet (§ 3 der Verbandssatzung). 

http://www.landentwicklung.bayern.de/oberpfalz/133301/
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(2) Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt der Zweckverband. 
(3) Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund 

liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse. 
§ 2 

Grundstücksbegriff, Verpflichtete 
(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und 

einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, 
das eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um 
mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuch-
rechts handelt. Soweit rechtlich verbindliche planerische Vorgaben vorhanden 
sind, sind sie zu berücksichtigen. 

(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlassenen Vorschriften gelten 
auch für Teileigentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungs-
erbbauberechtigte, Nießbraucher und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks 
dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und 
verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 
1. Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sons-

tigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trocken-
wetter damit zusammen abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Nie-
derschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt 
abfließende Wasser (Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten auch die 
aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und 
gesammelten Flüssigkeiten. 
Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in landwirtschaftlichen Be-
trieben anfallende Abwasser (einschließlich Jauche und Gülle), das dazu bestimmt 
ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden auf-
gebracht zu werden; nicht zum Aufbringen bestimmt ist insbesondere das häusli-
che Abwasser. 

2. Kanäle sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Regenwasserkanäle 
einschließlich der Sonderbauwerke wie z. B. Schächte, Regenbecken, Pump-
werke, Regenüberläufe. 

3. Schmutzwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von 
Schmutzwasser. 

4. Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und 
Schmutzwasser bestimmt. 

5. Regenwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Nie-
derschlagswasser. 

6. Sammelkläranlage ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammel-
ten Abwassers einschließlich der Ableitung zum Gewässer. 

7. Grundstücksanschlüsse 
sind 

- bei Freispiegelkanälen: die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht. Ist ent-
gegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein Kontrollschacht vorhanden, endet der Grund-
stücksanschluss an der Grenze privater Grundstücke zum öffentlichen Straßen-
grund. 

- bei Druckentwässerung: die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammel-
schacht. 
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- bei Unterdruckentwässerung: die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des 
Hausanschlussschachts. 

8. Grundstücksentwässerungsanlagen  
sind 

- bei Freispiegelkanälen: die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung 
des Abwassers dienen, bis einschließlich des Kontrollschachts. Hierzu zählt auch 
die im Bedarfsfall erforderliche Hebeanlage zur ordnungsgemäßen Entwässerung 
eines Grundstücks (§ 9 Abs. 4). Ist entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein Kontroll-
schacht vorhanden, endet die Grundstücksentwässerungsanlage an der Grenze 
privater Grundstücke zum öffentlichen Straßengrund. 

- Bei Druckentwässerung: die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung 
des Abwassers dienen, bis einschließlich des Abwassersammelschachts. 

- Bei Unterdruckentwässerung: die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Besei-
tigung des Abwassers dienen, bis zum Hausanschlussschacht. 

9. Kontrollschacht ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der An-
lage dient. 

10. Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung) ist ein Schachtbauwerk mit 
Pumpen- und Steuerungsanlage. 

11. Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwässerung) ist ein Schachtbauwerk mit 
einem als Vorlagebehälter dienenden Stauraum sowie einer Absaugventileinheit. 

12. Messschacht ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflusses oder 
die Entnahme von Abwasserproben. 

13. Abwasserbehandlungsanlage ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlich-
keit des Abwassers vor Einleitung in den Kanal zu vermindern oder zu beseitigen. 
Hierzu zählen insbesondere Kleinkläranlagen zur Reinigung häuslichen Abwas-
sers sowie Anlagen zur (Vor-) Behandlung gewerblichen oder industriellen Abwas-
sers. 

14. Fachlich geeigneter Unternehmer ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten 
an Grundstücksentwässerungsanlagen fachkundig auszuführen. Voraussetzungen 
für die fachliche Eignung sind insbesondere 

- die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde der verantwortlichen 
technischen Leitung, 

- die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nachweisliche Qualifika-
tion für die jeweiligen Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen, 

- die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschinen und Geräte, 
- die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften, 
- eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kontrollen und Dokumentation). 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück nach Maß-
gabe dieser Satzung an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird. Er 
ist berechtigt, nach Maßgabe der §§ 14 bis 17 das anfallende Abwasser in die 
Entwässerungseinrichtung einzuleiten. 

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, 
die durch einen Kanal erschlossen sind. Der Grundstückseigentümer kann unbe-
schadet weitergehender bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften nicht ver-
langen, dass neue Kanäle hergestellt oder bestehende Kanäle geändert werden. 
Welche Grundstücke durch einen Kanal erschlossen werden, bestimmt der 
Zweckverband. 

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, 
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1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne Weiteres 
von der Entwässerungseinrichtung übernommen werden kann und besser 
von demjenigen behandelt wird, bei dem es anfällt oder 

2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder wegen des un-
verhältnismäßig hohen Aufwands nicht möglich ist. 

(4) Der Zweckverband kann den Anschluss und die Benutzung versagen, wenn die 
gesonderte Behandlung des Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl 
der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt. 

(5) Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht nicht, soweit eine Versi-
ckerung oder anderweitige Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsge-
mäß möglich ist. Der Nachweis für die Voraussetzungen des Satzes 1 ist vom 
Grundstückseigentümer zu erbringen. Der Zweckverband kann hiervon Ausnah-
men zulassen oder bestimmen, wenn die Einleitung von Niederschlagswasser 
aus betriebstechnischen Gründen erforderlich ist. 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, bebaute Grundstücke an 
die Entwässerungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschluss-
zwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich 
ist. 

(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, auch unbebaute Grund-
stücke an die Entwässerungseinrichtung anzuschließen, wenn Abwasser anfällt. 

(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Benut-
zung Abwasser anfallen kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind. 

(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwassereinleitung nach 
Menge oder Beschaffenheit zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Be-
ginn der Benutzung des Baus hergestellt sein. In allen anderen Fällen ist der An-
schluss nach schriftlicher Aufforderung durch den Zweckverband innerhalb der 
von ihr gesetzten Frist herzustellen. 

(5) Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen sind, ist 
im Umfang des Benutzungsrechts alles Abwasser in die Entwässerungseinrich-
tung einzuleiten (Benutzungszwang). Verpflichtet sind der Grundstückseigentü-
mer und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen des Zweckver-
bandes die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

§ 6 
Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz 
oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen 
Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht 
zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich 
beim Zweckverband einzureichen. 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbe-
halt erteilt werden. 

§ 7 
Sondervereinbarungen 

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung berech-
tigt oder verpflichtet, kann der Zweckverband durch Vereinbarung ein besonde-
res Benutzungsverhältnis begründen. 

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und 
der Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der 
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Sondervereinbarung Abweichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht 
ist. 

§ 8 
Grundstücksanschluss 

(1) Der Grundstücksanschluss wird vom Zweckverband hergestellt, verbessert, er-
neuert, geändert und unterhalten sowie stillgelegt und beseitigt. Der Zweckver-
band kann, soweit der Grundstücksanschluss nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil 
der Entwässerungseinrichtung ist, auf Antrag zulassen oder von Amts wegen an-
ordnen, dass der Grundstückseigentümer den Grundstücksanschluss ganz oder 
teilweise herstellt, verbessert, erneuert, ändert und unterhält sowie stilllegt und 
beseitigt; § 9 Abs. 2 und 6 sowie §§ 10 bis 12 gelten entsprechend. 

(2) Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücks-
anschlüsse. Er bestimmt auch, wo und an welchen Kanal anzuschließen ist. Be-
gründete Wünsche des Grundstückseigentümers werden dabei nach Möglichkeit 
berücksichtigt. 

(3) Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an die Entwässerungseinrich-
tung angeschlossen oder anzuschließen ist, muss die Verlegung von Grund-
stücksanschlüssen, den Einbau von Schächten, Schiebern, Messeinrichtungen 
und dergleichen und von Sonderbauwerken zulassen, ferner das Anbringen von 
Hinweisschildern dulden, soweit diese Maßnahmen für die ordnungsgemäße Be-
seitigung des auf seinem Grundstück anfallenden Abwassers erforderlich sind. 

§ 9 
Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird, ist 
vorher vom Grundstückseigentümer mit einer Grundstücksentwässerungsanlage 
zu versehen. Wird das Schmutzwasser über die Entwässerungseinrichtung ab-
geleitet, aber keiner Sammelkläranlage zugeführt, ist die Grundstücksentwässe-
rungsanlage mit einer Abwasserbehandlungsanlage auszustatten. 

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwasserbehandlungsanlage im 
Sinn des Abs. 1 Satz 2 sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
herzustellen, zu betreiben, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern, zu unterhal-
ten, stillzulegen oder zu beseitigen. Für die Reinigungsleistung der Abwasserbe-
handlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist darüber hinaus der Stand der 
Technik maßgeblich. 

(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kontrollschacht zu errich-
ten. Der Zweckverband kann verlangen, dass anstelle oder zusätzlich zum Kon-
trollschacht ein Messschacht zu erstellen ist. Bei Druckentwässerung oder Unter-
druckentwässerung gelten Sätze 1 und 2 nicht, wenn die Kontrolle und Wartung 
der Grundstücksentwässerungsanlage über den Abwassersammelschacht oder 
den Hausanschlussschacht durchgeführt werden kann. 

(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, kann der Zweckverband vom 
Grundstückseigentümer den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage zur Ent-
wässerung des Grundstücks verlangen, wenn ohne diese Anlage eine ordnungs-
gemäße Beseitigung des Abwassers bei einer den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik entsprechenden Planung und Ausführung des Kanalsystems für 
den Zweckverband nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist. 

(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwässerungseinrichtung hat sich 
jeder Anschlussnehmer selbst zu schützen. 
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(6) Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten daran dürfen nur durch 
fachlich geeignete Unternehmer ausgeführt werden. Der Zweckverband kann 
den Nachweis der fachlichen Eignung verlangen. 

§ 10 
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder geändert wird, sind 
dem Zweckverband folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 

a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 1:1.000, 
b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen der Verlauf 

der Leitungen und im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehand-
lungsanlage ersichtlich sind, 

c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwässerungsgegen-
stände im Maßstab 1:100, bezogen auf Normal-Null (NN), aus denen ins-
besondere die Gelände- und Kanalsohlenhöhen, die maßgeblichen Keller-
sohlenhöhen, Querschnitte und Gefälle der Kanäle, Schächte, höchste 
Grundwasseroberfläche zu ersehen sind, 

d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Be-
schaffenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, zugeführt wird, fer-
ner Angaben über 

- Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf dem Grundstück, 
wenn deren Abwasser miterfasst werden soll, 

- Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse, 
- die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge, 
- Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten Abwas-

sers, 
- die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des Abwassers 

(Kühlung, Reinigung, Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemessungs-
nachweisen. 
Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasserwirtschaftli-
chen Betriebsplan (Zufluss, Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und durch 
Pläne der zur Vorbehandlung beabsichtigten Einrichtungen. 
Die Pläne müssen den bei dem Zweckverband aufliegenden Planmustern 
entsprechen. Alle Unterlagen sind vom Grundstückseigentümer und dem 
Planfertiger zu unterschreiben. Der Zweckverband kann erforderlichenfalls 
weitere Unterlagen anfordern. 

(2) Der Zweckverband prüft, ob die geplante Grundstücksentwässerungsanlage den 
Bestimmungen dieser Satzung entspricht. Ist das der Fall, erteilt der Zweckver-
band schriftlich seine Zustimmung und gibt eine Fertigung der eingereichten Un-
terlagen mit Zustimmungsvermerk zurück; die Zustimmung kann unter Bedingun-
gen und Auflagen erteilt werden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Zweck-
verband nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der vollständigen Plan-
unterlagen seine Zustimmung schriftlich verweigert. Entspricht die Grundstück-
sentwässerungsanlage nicht den Bestimmungen dieser Satzung, setzt der 
Zweckverband dem Grundstückseigentümer unter Angabe der Mängel eine an-
gemessene Frist zur Berichtigung und erneuten Einreichung der geänderten Un-
terlagen bei dem Zweckverband; Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage darf 
erst begonnen werden, wenn die Zustimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist oder 
als erteilt gilt. Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach 
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straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustim-
mung unberührt. 

(4) Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann der Zweckverband Ausnahmen 
zulassen. 

§ 11 
Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Der Grundstückseigentümer hat dem Zweckverband den Beginn des Herstellens, 
des Änderns, des Ausführens größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseiti-
gens spätestens drei Tage vorher schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den Un-
ternehmer zu benennen. Muss wegen Gefahr im Verzug mit den Arbeiten sofort 
begonnen werden, ist der Beginn innerhalb von 24 Stunden schriftlich anzuzei-
gen. 

(2) Der Zweckverband überprüft die Arbeiten. Im Rahmen dieser Überprüfung kann 
der Zweckverband verlangen, dass der Grundstückseigentümer eine aufgrund § 
9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungsanlage vor erstmaliger Inbe-
triebnahme durch einen nicht an der Bauausführung beteiligten fachlich geeigne-
ten Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das Ergebnis durch diesen bestä-
tigen lässt sowie dass die Bestätigung dem Zweckverband vorzulegen ist. Fest-
gestellte Mängel hat der Grundstückseigentümer auf Aufforderung durch den 
Zweckverband innerhalb einer angemessenen Frist beseitigen zu lassen; die Be-
seitigung der Mängel ist dem Zweckverband anzuzeigen. 

(3) Alle Leitungen dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Zweckverbandes ver-
deckt werden. Andernfalls sind sie auf Anordnung des Zweckverbandes freizule-
gen. Der Grundstückseigentümer hat zu allen Überprüfungen Arbeitskräfte, Ge-
räte und Werkstoffe bereitzustellen. 

(4) Der Zweckverband kann verlangen, dass die Grundstücksentwässerungsanlage 
nur mit seiner Zustimmung in Betrieb genommen wird. Die Zustimmung kann ins-
besondere von der Vorlage einer Bestätigung nach Abs. 2 Satz 2 abhängig ge-
macht werden. 

(5) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2 oder die Prüfung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage durch den Zweckverband befreien den Grundstückseigentümer, den 
ausführenden oder prüfenden Unternehmer sowie den Planfertiger nicht von der 
Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung 
der Anlage. 

(6) Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines privaten Sachverständi-
gen der Wasserwirtschaft über die ordnungsgemäße Errichtung der Abwasserbe-
handlungsanlage gemäß den Richtlinien für Zuwendungen für Kleinkläranlagen 
vor, ersetzt diese die Prüfung und Bestätigung nach Abs. 2 Satz 2. 

§ 12 
Überwachung 

(1) Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhaltenden Grundstücksan-
schlüsse, Messschächte und Grundstücksentwässerungsanlagen, die an Misch- 
oder Schmutzwasserkanäle angeschlossen sind, in Abständen von jeweils 20 
Jahren ab Inbetriebnahme auf eigene Kosten durch einen fachlich geeigneten 
Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das Ergebnis durch diesen bestäti-
gen zu lassen. Für Anlagen in Wasserschutzgebieten gelten kürzere Abstände 
entsprechend den Festlegungen in der jeweiligen Schutzgebietsverordnung; ist 
dort nichts geregelt ist die Dichtheit wiederkehrend alle fünf Jahre durch Sicht-
prüfung und alle zehn Jahre durch Druckprobe oder ein anderes gleichwertiges 
Verfahren nachzuweisen. Festgestellte Mängel hat der Grundstückseigentümer 
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unverzüglich beseitigen zu lassen. Bei erheblichen Mängeln ist innerhalb von 
sechs Monaten nach Ausstellung der Bestätigung eine Nachprüfung durchzufüh-
ren. Der Zweckverband kann verlangen, dass die Bestätigung über die Mängel-
freiheit und über die Nachprüfung bei festgestellten Mängeln vorgelegt wird. 

(2) Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungsanlagen gelten 
die einschlägigen wasserrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 
und 2 BayWG für Kleinkläranlagen. 

(3) Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden an den Grundstücksan-
schlüssen, Messschächten, Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungs-
einrichtungen und Abwasserbehandlungsanlagen unverzüglich dem Zweckver-
band anzuzeigen. 

(4) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaf-
fenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, der Entwässerungseinrichtung 
zugeführt, kann der Zweckverband den Einbau und den Betrieb von Überwa-
chungseinrichtungen verlangen. Hierauf wird in der Regel verzichtet, soweit für 
die Einleitung eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde 
vorliegt und die Ergebnisse der wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- oder 
Selbstüberwachung des Zweckverbandes vorgelegt werden. 

(5) Unbeschadet des Abs. 1 bis 4 ist der Zweckverband befugt, die Grundstücksent-
wässerungsanlagen jederzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen so-
wie Messungen und Untersuchungen durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grund-
stücksanschlüsse und Messschächte, wenn sie der Zweckverband nicht selbst 
unterhält. Der Zweckverband kann jederzeit verlangen, dass die vom Grund-
stückseigentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht werden, 
der Störungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der Entwässerungseinrich-
tung und Gewässerverunreinigungen ausschließt. Führt der Zweckverband auf-
grund der Sätze 1 oder 2 eine Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanla-
gen, der Messschächte oder der vom Grundstückseigentümer zu unterhaltenden 
Grundstücksanschlüsse auf Mängelfreiheit durch, beginnt die Frist nach Abs. 1 
Satz 1 mit Abschluss der Prüfung durch den Zweckverband neu zu laufen. 

(6) Die Verpflichtungen nach dem Abs. 1 bis 5 gelten auch für den Benutzer des 
Grundstücks. 

§ 13 
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück 

Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen ist, sind nicht 
der Ableitung zur Entwässerungseinrichtung dienende Grundstücksentwässerungsanla-
gen sowie dazugehörige Abwasserbehandlungsanlagen in dem Umfang außer Betrieb 
zu setzen, in dem das Grundstück über die Entwässerungseinrichtung entsorgt wird. § 9 
Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

§ 14 
Einleiten in die Kanäle 

(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regenwasserkanäle nur 
Niederschlagswasser eingeleitet werden. In Mischwasserkanäle darf sowohl 
Schmutz- als auch Niederschlagswasser eingeleitet werden. 

(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden darf, bestimmt der 
Zweckverband. 

§ 15 
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen 

(1) In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht 
werden, die 
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- die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit beein-
trächtigen, 

- die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlossenen Grundstücke ge-
fährden oder beschädigen, 

- den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschweren, behindern oder 
beeinträchtigen, 

- die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klärschlamms 
erschweren oder verhindern oder 

- sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswir-
ken. 

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für 
1. feuergefährliche oder zerknall fähige Stoffe wie Benzin oder Öl, 
2. infektiöse Stoffe, Medikamente, 
3. radioaktive Stoffe, 
4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in 

der Sammelkläranlage oder des Gewässers führen, Lösemittel, 
5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase oder 

Dämpfe verbreiten können, 
6. Grund- und Quellwasser, Drainagewasser, 
7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, 

Faserstoffe, Zement, Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, 
Schlachtabfälle, Treber, Hefe, flüssige Stoffe, die erhärten, 

8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle, Abwasser 
aus Dunggruben und Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächte-
reien, Molke, 

9. Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus Abwasserbe-
handlungsanlagen und Abortgruben unbeschadet gemeindlicher Regelun-
gen zur Beseitigung der Fäkalschlämme, 

10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Lang-
lebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, frucht-
schädigenden oder erbgutverändernden Wirkung als gefährlich zu bewer-
ten sind wie Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlenwasserstoffe, 
Polycyclische Aromaten, Phenole. 

Ausgenommen sind 
- unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der 

Menge, wie sie auch im Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise an-
zutreffen sind; 

- Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zurückge-
halten werden können und deren Einleitung der Zweckverband in den Ein-
leitungsbedingungen nach Abs. 3 oder 4 zugelassen hat; 

1. Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 des Wasser-
haushaltsgesetzes eingeleitet werden dürfen. 

2. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben, 
3. von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behandlung in der 

Sammelkläranlage nicht den Mindestanforderungen nach § 57 des 
Wasserhaushaltsgesetzes entsprechen wird, 

4. das wärmer als +35 °C ist, 
5. das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist, 
6. das aufschwimmende Öle und Fette enthält, 
7. das als Kühlwasser benutzt worden ist. 
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8. nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkes-
seln; das gilt nicht für Ölbrennwertkessel bis 200 kW, die mit schwe-
felarmem Heizöl EL betrieben werden, 

9. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brennwert-Heiz-
kesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW. 

10. Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 zweiter Spie-
gelstrich werden gegenüber den einzelnen Anschlusspflichtigen oder 
im Rahmen einer Sondervereinbarung festgelegt. 

11. Über Abs. 3 hinaus kann der Zweckverband in Einleitungsbedingun-
gen auch die Einleitung von Abwasser besonderer Art und Menge 
ausschließen oder von besonderen Voraussetzungen abhängig ma-
chen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals, der Entwässe-
rungseinrichtung oder zur Erfüllung der für den Betrieb der Entwässe-
rungseinrichtung geltenden Vorschriften, insbesondere der Bedingun-
gen und Auflagen des dem Zweckverband erteilten wasserrechtlichen 
Bescheids, erforderlich ist. 

12. Der Zweckverband kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 
4 neu festlegen, wenn die Einleitung von Abwasser in die Entwässe-
rungseinrichtung nicht nur vorübergehend nach Art oder Menge we-
sentlich geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb der Entwäs-
serungseinrichtung geltenden Gesetze oder Bescheide ändern. Der 
Zweckverband kann Fristen festlegen, innerhalb derer die zur Erfül-
lung der geänderten Anforderungen notwendigen Maßnahmen durch-
geführt werden müssen. 

13. Der Zweckverband kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der Abs. 1 
und 2 zulassen, wenn der Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch die 
die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende Wirkung verlieren oder 
der Betrieb der Entwässerungseinrichtung nicht erschwert wird. In 
diesem Fall hat er dem Zweckverband eine Beschreibung mit Plänen 
in doppelter Fertigung vorzulegen. Der Zweckverband kann die Einlei-
tung von Stoffen zulassen, erforderlichenfalls nach Anhörung der für 
den Gewässerschutz zuständigen Sachverständigen. 

14. Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuerten 
Brennwert-Heizkesseln oder aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkes-
seln mit einer Nennwertleistung über 200 kW in die Entwässerungs-
einrichtung ein, ist er verpflichtet, das Kondensat zu neutralisieren 
und dem Zweckverband über die Funktionsfähigkeit der Neutralisati-
onsanlage jährlich eine Bescheinigung eines Betriebes nach § 2 Abs. 
1 Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder eines geeigneten 
Fachbetriebs vorzulegen. 

15. Besondere Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband und einem 
Verpflichteten, die das Einleiten von Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch 
entsprechende Vorkehrungen an der Entwässerungseinrichtung er-
möglichen, bleiben vorbehalten. 

(3) Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstücksentwässerungsanlage oder 
in die Entwässerungseinrichtung gelangen, ist dies dem Zweckverband sofort an-
zuzeigen. 
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§ 16 
Abscheider 

Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z. B. Benzin, Öle oder Fette) mitabge-
schwemmt werden können, ist das Abwasser über in die Grundstücksentwässerungs-
anlage eingebaute Leichtflüssigkeits- bzw. Fettabscheider abzuleiten. Die Abscheider 
sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben 
und regelmäßig zu warten. Der Zweckverband kann den Nachweis der ordnungsgemä-
ßen Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und Generalinspektion verlangen. Das Ab-
scheidegut ist schadlos zu entsorgen. 

§ 17 
Untersuchung des Abwassers 

(1) Der Zweckverband kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder einzulei-
tenden Abwassers Aufschluss verlangen. Bevor erstmals Abwasser eingeleitet 
oder wenn Art oder Menge des eingeleiteten Abwassers geändert werden, ist 
dem Zweckverband auf Verlangen nachzuweisen, dass das Abwasser keine 
Stoffe enthält, die unter das Verbot des § 15 fallen. 

(2) Der Zweckverband kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch unter-
suchen lassen. Auf die Überwachung wird in der Regel verzichtet, soweit für die 
Einleitung in die Sammelkanalisation eine wasserrechtliche Genehmigung der 
Kreisverwaltungsbehörde vorliegt, die dafür vorgeschriebenen Untersuchungen 
aus der Eigen- oder Selbstüberwachung ordnungsgemäß durchgeführt und die 
Ergebnisse dem Zweckverband vorgelegt werden. Der Zweckverband kann ver-
langen, dass die nach   § 12 Abs. 4 eingebauten Überwachungseinrichtungen 
ordnungsgemäß betrieben und die Messergebnisse vorgelegt werden. 

§ 18 
Haftung 

(1) Der Zweckverband haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für Schäden, die auf solchen 
Betriebsstörungen beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Aus-
führung und Unterhaltung der Entwässerungseinrichtung nicht vermeiden lassen. 
Satz 1 gilt insbesondere auch für Schäden, die durch Rückstau hervorgerufen 
werden. 

(2) Der Zweckverband haftet für Schäden, die sich aus der Benutzung der Entwäs-
serungseinrichtung ergeben, nur dann, wenn einer Person, deren sich der 
Zweckverband zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen bedient, Vorsatz oder Fahrläs-
sigkeit zur Last fällt. 

(3) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben für die ordnungsgemäße 
Benutzung der Entwässerungseinrichtung einschließlich des Grundstücksan-
schlusses zu sorgen. 

(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung zuwider-
handelt, haftet dem Zweckverband für alle ihm dadurch entstehenden Schäden 
und Nachteile. Dasselbe gilt für Schäden und Nachteile, die durch den mangel-
haften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage oder des Grundstücksan-
schlusses verursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom Grundstückseigentü-
mer herzustellen, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern und zu unterhalten so-
wie stillzulegen und zu beseitigen ist. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamt-
schuldner. 

§ 19 
Grundstücksbenutzung 

(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen ein-
schließlich Zubehör zur Ableitung von Abwasser über sein im Einrichtungsgebiet 
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liegendes Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulas-
sen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche Abwasserbeseitigung 
erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Entwässe-
rungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer 
im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum An-
schluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die Möglichkeit 
der örtlichen Abwasserbeseitigung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Ver-
pflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer 
in unzumutbarer Weise belasten würde. 

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichti-
gen Inanspruchnahme seines Grundstücks zu benachrichtigen. 

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Anlagen verlangen, wenn 
sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Ver-
legung hat der Zweckverband zu tragen, soweit die Einrichtung nicht ausschließ-
lich der Entsorgung des Grundstücks dient. 

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen 
sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen 
Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind. 

§ 20 
Betretungsrecht 

(1) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks haben zu dul-
den, dass zur Überwachung ihrer satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten 
die mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen des Zweckverbandes 
zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, 
Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang betreten; auf Verlangen 
haben sich diese Personen auszuweisen. Ihnen ist ungehindert Zugang zu allen 
Anlagenteilen zu gewähren und sind die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Der 
Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks werden nach Mög-
lichkeit vorher verständigt; das gilt nicht für Probenahmen und Abwassermessun-
gen. 

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betretungs- und Überwachungs-
rechte bleiben unberührt. 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbuße belegt 
werden, wer vorsätzlich 
1. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Sätze 1 und 3, § 12 Abs. 1 Satz 2 

und Abs. 3, § 15 Abs. 9, § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie 
§ 20 Abs. 1 Satz 2 festgelegten oder hierauf gestützten Anzeige-, Auskunfts-, 
Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt, 

2. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung des Zweckverbandes mit der 
Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage beginnt, 

3. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine unrichtige Bestätigung 
ausstellt oder entgegen § 11 Abs. 4 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt, 

4. entgegen § 11 Abs. 3, Abs. 4 Sätze 1 und 3 vor Prüfung der Grundstücksent-
wässerungsanlage durch einen fachlich geeigneten Unternehmer oder vor 
Vorlage von dessen Bestätigung oder vor Prüfung durch den Zweckverband 
die Leitungen verdeckt oder einer Untersagung des Zweckverbandes nach § 
11 Abs. 4 Satz 2 zuwiderhandelt, 



Amtsblatt für den Landkreis Kelheim – Nr. 25 vom 23.11.2018 
282 

5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwässerungsanlagen nicht 
innerhalb der vorgegebenen Fristen überprüfen lässt, 

6. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser oder sonstige Stoffe 
in die Entwässerungseinrichtung einleitet oder einbringt, 

7. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser Satzung beauftrag-
ten Personen des Zweckverbandes nicht ungehindert Zugang zu allen Anla-
genteilen gewährt. 

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände 
bleiben unberührt. 

§ 22 
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 

(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden 
Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines 
Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwal-
tungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes. 

§ 23 
Inkrafttreten; Übergangsregelung 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. 
(2) Anlagen im Sinn des § 12 Abs. 1 Halbsatz 1, die bei Inkrafttreten der Satzung 

bereits bestehen und bei denen nicht nachgewiesen wird, dass sie in den letzten 
15 Jahren vor Inkrafttreten der Satzung nach den zur Zeit der Prüfung geltenden 
Rechtsvorschriften geprüft wurden, sind spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten 
der Satzung zu prüfen. Für nach § 12 Abs. 2 zu überwachende Kleinkläranlagen, 
die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, gilt Art. 60 Abs. 4 BayWG. 

(3) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 01.01.2016 außer Kraft. 
 
Kelheim, den 24.10.2018 
 
Zweckverband zur Abwasser- 
beseitigung im Raume Kelheim 
 
Hartmann 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
 
 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des Zweckverbandes 
zur Abwasserbeseitigung im Raume Kelheim 
(BGS-EWS) 
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Zweckverband 
zur Abwasserbeseitigung im Raume Kelheim folgende Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung: 

§ 1 Beitragserhebung 
Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Aufwandes für die Herstellung der Ent-
wässerungseinrichtung für das Verbandsgebiet einen Beitrag. 
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§ 2 Beitragstatbestand 
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich 
nutzbare Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine 
entsprechende Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser 
anfällt, wenn  

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrich-
tung besteht, 

2. sie aufgrund einer Sondervereinbarung nach an die Entwässerungseinrich-
tung angeschlossen werden. 

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld 
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern 
sich die für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a 
KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor 
dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten 
dieser Satzung. 

§ 4 Beitragsschuldner 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer 
des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 

§ 5 Beitragsmaßstab 
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhande-
nen Gebäude berechnet. 
Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens 1.100 
m² Fläche (übergroßes Grundstück) in unbeplanten Gebieten bei bebauten Grundstü-
cken auf das Dreifache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch auf 
1.100 m² begrenzt. Darf von einem Grundstück nur das Schmutzwasser abgeleitet wer-
den, wird nur der Beitrag für die Geschossfläche erhoben. 
(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen 
zu ermitteln. Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse wer-
den nur herangezogen, wenn und soweit sie ausgebaut sind. Für die Berechnung der 
Dachgeschossfläche werden 2/3 der Fläche des darunterliegenden Geschosses ange-
setzt. Bei Dachgeschossen, die nur teilweise ausgebaut sind, werden nur die teilausge-
bauten Geschossflächen entsprechend Satz 4 berechnet. Gebäude oder selbstständige 
Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die 
Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, wer-
den nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich 
an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. Balkone, Loggien und Terrassen 
bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 
(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, 
sowie bei sonstigen unbebauten Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der 
Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die zulässige oder für 
die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerbli-
chen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbe-
baute Grundstücke im Sinn des Satzes 1. 
(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Bei-
tragsbemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 
Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere 

-  im Falle der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, 
soweit für diese bisher noch keine Beiträge geleistet wurden, 
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-  im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen 
Geschossflächen sowie im Falle des Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Ver-
vielfachung errechnende zusätzliche Grundstücksfläche, 

-  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder 
Gebäudeteils im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 6, soweit infolge der Nutzungsän-
derung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit entfallen. 

(5) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Absatz 3 festgesetzt wor-
den ist, später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtig-
ten Geschossflächen und der nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu 
berechnet. Dieser Betrag ist nachzuentrichten. Ergibt die Gegenüberstellung ein Weni-
ger an Geschossflächen, so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den 
Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde. 

§ 6 Beitragssatz 
(1) Der Beitrag beträgt 
 a)  pro m² Geschossfläche  14,45 Euro (€) 
 b)  pro m² Grundstücksfläche    3,05 Euro (€). 
(2) Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird 
der Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. Fällt diese Beschränkung weg, wird der 
Grundstücksflächenbeitrag nacherhoben. 

§ 7 Fälligkeit 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 

§ 8 Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Verän-
derung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse des § 3 
EWS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegen-
den Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu er-
statten. 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuld-
ner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbau-
berechtigte) sind Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend. 
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der Ablö-
sungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. 
Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

§ 9 Gebührenerhebung 
Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung Schmutz-
wassergebühren und Niederschlagswassergebühren. 

§ 10 Schmutzwassergebühr 
(1) Die Schmutzwassergebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach 
der Menge der Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den ange-
schlossenen Grundstücken zugeführt werden. Die Gebühr beträgt 1,98 € pro Kubikme-
ter Schmutzwasser. 
(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungseinrich-
tung und aus der Eigengewinnungsanlage zugeführten Wassermengen abzüglich der 
nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermen-
gen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. Die Wassermengen wer-
den durch geeichten Wasserzähler ermittelt. 
Sie sind vom Zweckverband zu schätzen, wenn 
 1.ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
 2.der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 
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3.sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirkli-
chen Wasserverbrauch nicht angibt. 

Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden als 
dem Grundstück aus der Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 
15 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06. mit Wohnsitz auf dem heranzu-
ziehenden Grundstück gemeldet ist, neben der tatsächlichen aus der öffentlichen Was-
serversorgung abgenommenen angesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 35 m³ pro 
Jahr und Einwohner. In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere Schätzungen 
möglich. Es steht dem Gebührenpflichtigen frei, den Nachweis eines niedrigeren Was-
serverbrauchs zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen obliegt 
dem Gebührenpflichtigen. Er ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasser-
zähler zu führen, die der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten fest zu installieren hat. 
Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh eine 
Wassermenge von 16 m³/Jahr als nachgewiesen. 
Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Der Nachweis der 
Viehzahl obliegt dem Gebührenpflichtigen; er kann durch Vorlage des Bescheids der 
Tierseuchenkasse erbracht werden. 
(4) Vom Abzug nach Absatz 3 sind ausgeschlossen 

a) Wassermengen bis zu 12 m³ jährlich, (diese Begrenzung gilt nicht für Gar-
tenwasser), 

 b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser, 
 c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser. 
(5) Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, als der 
Wasserverbrauch 35 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06. mit Wohnsitz 
auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten würde. In begrün-
deten Einzelfällen sind ergänzende höhere betriebsbezogene Schätzungen möglich. 

§ 10 a Niederschlagswassergebühr 
(1) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach den bebauten und den befestig-
ten (versiegelten) Teilflächen der angeschlossenen Grundstücksflächen (abgerundet 
auf volle m²), von denen aus Niederschlagswasser unmittelbar oder mittelbar in die Ent-
wässerungseinrichtung eingeleitet wird oder abfließt (angeschlossene Grundstücke). 
Als angeschlossen gelten solche Grundstücke, von denen das Niederschlagswasser 

a) über einen auf dem Grundstück befindlichen Anschluss direkt (unmittelba-
rer Anschluss) oder 

b) über einen auf dem Grundstück befindlichen Anschluss und der Benut-
zung einer im fremden Eigentum stehenden Abwasserleitung (mittelbarer 
Anschluss) oder 

c) oberirdisch aufgrund eines Gefälles über befestigte Flächen des betreffen-
den Grundstücks und/oder von Nachbargrundstücken – insbesondere 
Straßen, Wegen, Stellplätzen, Garagenvorhöfen (tatsächlicher Anschluss) 

in die Entwässerungseinrichtung eingeleitet wird oder abfließt. Maßgebend für die Flä-
chenberechnung ist der Zustand zu Beginn des Veranlagungszeitraumes; bei erstmali-
ger Entstehung der Gebührenpflicht der Zustand zum Zeitpunkt des Beginns des Benut-
zungsverhältnisses. 
(2) Die versiegelten Teilflächen (gemessen in m²) werden mit einem Faktor multipliziert, 
der unter Berücksichtigung des Grades der Wasserdurchlässigkeit und der Verdunstung 
für die einzelnen Versiegelungsarten wie folgt festgesetzt wird: 
 a) Dachflächen: 
  Dachflächen ohne Begrünung  Faktor 1,0 
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  Kiesschüttdächer    Faktor 0,5 
  Gründächer     Faktor 0,3 
 b) wasserundurchlässige Bodenflächen: 
  Asphalt, Beton, Pflaster, Platten und Fliesen mit Fugenverguss 
  oder auf Beton verlegt   Faktor 1,0 
 c) wasser(teil)durchlässige Bodenflächen: 
  Pflaster, Platten, Fliesen und sonstige wasser(teil)durchlässige 
  Befestigungen ohne Fugenverguss  

auf Sand oder Kies verlegt   Faktor 0,5 
  Kies oder Schotterflächen   Faktor 0,3 
  Rasengittersteine    Faktor 0,0 
Für Tiefgaragen gilt Buchstabe a) entsprechend. Für versiegelte Flächen anderer Art 
gilt der Faktor derjenigen Versiegelungsart nach Buchstabe a-c, welcher der betreffen-
den Befestigung in Abhängigkeit vom Wasserdurchlässigkeitsgrad am nächsten kommt. 
(3) Versiegelte Teilflächen, von denen das anfallende Niederschlagswasser über 
 a) eine Zisterne nur für die Gartenbewässerung mit Notüberlauf oder 
 b) eine Zisterne für die Brauchwassernutzung, oder eine Sickermulde, Ri-
gole, Sickerschacht mit Notüberlauf in den Kanal der öffentlichen Entwässerungsein-
richtung zugeführt wird, werden im Rahmen der Gebührenbemessung nur mit einer 
pauschal reduzierten Niederschlagswassergebühr aus 10 v.H. der Fläche berücksich-
tigt. Dies gilt nur für Versickerungsanlagen die ein Stauvolumen von 1m³ je angefan-
gene 50 m² angeschlossene Fläche aufweisen. Die Mindestgröße für diese Versicke-
rungsanlagen beträgt 2 m³. 
(4) Der Gebührenschuldner hat dem Zweckverband auf Anforderung innerhalb eines 
Monats eine Aufstellung der für die Berechnung der Gebühr nach den Abs. 1 und 2 
maßgeblichen Flächen einzureichen. Maßgebend sind die Verhältnisse am ersten Tag 
des Veranlagungszeitraumes. Änderungen der der Gebührenberechnung zugrundelie-
genden Flächen hat der Gebührenschuldner auch ohne Aufforderung binnen eines Mo-
nats nach Eintritt der Änderung dem Zweckverband mitzuteilen. Sie werden im folgen-
den Veranlagungszeitraum berücksichtigt. Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
(5) Kommt der Gebührenschuldner seinen Pflichten nach Abs. 4 nicht fristgemäß oder 
unvollständig nach, so kann der Zweckverband die maßgeblichen Flächen schätzen. 
(6) Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,30 € pro m² pro Jahr. 

§ 11 Entstehen der Gebührenschuld 
(1) Die Schmutzwassergebühr entsteht mit jeder Einleitung von Schmutzwasser in die 
Entwässerungseinrichtung. 
(2) Die Niederschlagswassergebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeit-
punkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals 
ergehenden Bescheid bestimmt. Im Übrigen entsteht die Niederschlagswassergebühr 
mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchsteils der Jahresgebüh-
renschuld neu. 

§ 12 Gebührenschuldner 
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Ei-
gentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berech-
tigt ist.  
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Be-
triebes. 
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft. 
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner; dies gilt auch bei gemeinsamer 
Haftung von Wohnungseigentümern. 
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(5) Die Gebührenschuld gemäß §§ 9 ff ruht auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht 
als öffentliche Last (Art. 8 Abs. 8 i.V. mit Art. 5 Abs. 7 KAG). 

§ 13 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 
(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Schmutzwasser- und die Niedeschlags-
wassergebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig. 
(2) Auf die Einleitungsgebührenschuld sind zum 15.05., 15.08. und 15.11. jedes Jahres 
Vorauszahlungen in Höhe eines Drittels des Jahresverbrauchs der Jahresabrechnung 
des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt der Zweck-
verband die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung der Jahresgesamteinleitung 
fest. 

§ 14 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Zweckverband für die 
Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den 
Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Un-
terlagen - Auskunft zu erteilen. 

§ 15 Inkrafttreten 
(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 01.01.2009 (KrABL v. 19.12.2008 Nr. 25) zuletzt 
geändert mit Satzung vom 01.01.2015 (KrABL v. 19.12.2014 Nr. 27) außer Kraft. 
(3) Beitragstatbestände, die von den Satzungen vom 06.12.1996, vom 27.03.2000, und 
vom 01.01.2009 erfasst werden sollten, werden als abgeschlossen behandelt, soweit 
bestandskräftige Veranlagungen vorliegen. Wurden solche Beitragstatbestände nach 
den genannten Satzungen nicht oder nicht vollständig veranlagt, oder sind Beitragsbe-
scheide noch nicht bestandskräftig dann bemisst sich der Beitrag nach der vorliegenden 
Satzung. Im Übrigen gelten die Regelungen dieser Satzung. 
 
 
Kelheim, den 24.10.2018 
 
Zweckverband zur Abwasser- 
beseitigung im Raume Kelheim 
 
Hartmann 
Vorsitzender 


